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§ 6a GVG
 GVG - Grundverkehrsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.02.2022

(1) Der Verkehr mit unbebauten Baugrundstücken, die als Bau ächen gewidmet sind, bedarf einer Erklärung des

Rechtserwerbers, das unbebaute Baugrundstück innerhalb der Frist nach Abs. 3 einer Bebauung zuzuführen, wenn er

eines der nachstehenden Rechte zum Gegenstand hat:

a) das Eigentum;

b) das Baurecht im Sinne des Baurechtsgesetzes sowie andere Rechte, welche die Errichtung baulicher Anlagen auf

fremdem Grund gestatten;

c) ein Recht an einer Unternehmung, wenn die Unternehmung ein Recht nach lit. a oder b an einem unbebauten

Baugrundstück, das als Bau äche gewidmet ist, hat oder die Unternehmung einen Anspruch auf Übertragung

eines solchen Rechtes hat und mit dem gegenständlichen Rechtserwerb ein für die Ausübung der Nutzungs- und

Verfügungsrechte an diesem Grundstück maßgeblicher Einfluss verbunden ist.

(2) Eine Erklärungspflicht nach Abs. 1 besteht nicht:

a) bei einem Rechtserwerb durch eine natürliche Person an einem unbebauten Baugrundstück mit einem

Flächenausmaß bis zu 800 m²;

b) bei einem Rechtserwerb an einem unbebauten Baugrundstück mit einem Flächenausmaß bis zu 0,3 ha, das

unmittelbar an ein Grundstück einer bestehenden, dem Rechtserwerber gehörenden Betriebsanlage angrenzt

und für die Erweiterung dieser Betriebsanlage geeignet ist;

c) wenn dem Rechtserwerb ein Tauschvertrag betre end Grundstücke zugrunde liegt und das vom Rechtserwerb

betroffene unbebaute Baugrundstück erklärungsfrei erworben wurde;

d) bei einem Rechtserwerb eines Miteigentumsanteils an einem ursprünglich erklärungsfrei erworbenen unbebauten

Baugrundstück, sofern damit das Recht auf Bebauung nicht verbunden ist;

e) wenn dem Rechtserwerb die Realteilung eines ursprünglich erklärungsfrei erworbenen unbebauten

Baugrundstückes zugrunde liegt und das vom Rechtserwerb betro ene unbebaute Baugrundstück dem

Miteigentumsanteil entspricht, mit dem der Rechtserwerber am gesamten zu teilenden unbebauten

Baugrundstück beteiligt war; und
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f) wenn sich das vom Rechtserwerb betro ene unbebaute Baugrundstück aufgrund seiner Größe, Form oder Lage

nicht zu einer geordneten Bebauung eignet.

Die Ausnahme von der Erklärungsp icht nach lit. a kann von jeder natürlichen Person, die Ausnahme von der

Erklärungspflicht nach lit. b kann für jeden Betriebsstandort nur einmal in Anspruch genommen werden.

(3) Die Bebauungsfrist beträgt zehn Jahre.

(4) Die Frist nach Abs. 3 beginnt mit der Bestätigung der Erklärung (§ 15a Abs. 4) zu laufen. Zeiträume, in denen

aufgrund von raumplanungsrechtlichen Bestimmungen eine der Widmung entsprechende Bebauung nicht zulässig ist

oder die Fläche als Vorbehalts äche gewidmet ist, sind in diese Frist nicht mit einzurechnen. Wird gegen eine

Baubewilligung Beschwerde an das Verwaltungsgericht, Revision an den Verwaltungsgerichtshof oder Beschwerde an

den Verfassungsgerichtshof erhoben, ist der Fristablauf bis zur Entscheidung darüber gehemmt.

(5) Die Notare sind verp ichtet, Notariatsakte betre end die Übertragung von Rechten an Unternehmungen nach

Abs. 1 lit. c unverzüglich dem Vorsitzenden der Grundverkehrs-Landeskommission zur Kenntnis zu bringen; dasselbe

gilt für sonstige berufsmäßige Parteienvertreter, die entsprechende nicht notariatsaktp ichtige Verträge verfassen. Die

Eintragung dieser Rechte in das Firmenbuch darf vom Rechtserwerber nur mit der Bestätigung der Erklärung (§ 15a

Abs. 4) oder einem Feststellungsbescheid bzw. einer Negativbescheinigung nach § 16, wonach es keiner Erklärung

bedarf, angemeldet werden. Diese Verp ichtungen gelten nicht, wenn mit Sicherheit feststeht, dass für den

Rechtserwerb keine Erklärung erforderlich ist. Auf Verlangen des Vorsitzenden der Grundverkehrs-Landeskommission

hat die Unternehmung die Rechtsverhältnisse betreffend unbebaute Baugrundstücke offen zu legen.

*) Fassung LGBl.Nr. 5/2019

In Kraft seit 01.03.2019 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/gvg/paragraf/15a
https://www.jusline.at/gesetz/gvg/paragraf/15a
https://www.jusline.at/gesetz/gvg/paragraf/16
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=5/2019&Bundesland=Vorarlberg&BundeslandDefault=Vorarlberg&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 6a GVG
	GVG - Grundverkehrsgesetz


